
Lieferbedingungen

Wir schließen ausschließlich zu unseren nach-
folgenden Lieferbedingungen ab. Sie gelten
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen,
selbst wenn sie nicht ausdrücklich nochmals
vereinbart werden. Abweichungen von diesen
Bedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie
schriftlich bestätigen. Geschäftsbedingungen
des Bestellers, die wir nicht schriftlich aner-
kennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn
wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

Änderungen dieser Bedingungen werden dem
Besteller schriftlich bekannt gegeben. Sie gel-
ten als genehmigt, wenn der Besteller nicht
schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge
werden wir ihn bei der Bekanntgabe besonders
hinweisen. Der Besteller muss den Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe der Änderungen an uns absenden.

Die Schriftform im Sinne dieser Bedingungen
wird auch durch Mitteilungen in Textform, also
E-Mails und Telefaxbriefe, gewahrt.

I. Angebote, Umfang der Lieferung

1. Unsere Angebote sind freibleibend.
Mündliche und fernmündliche Verein-
barungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit
unserer schriftlichen Bestätigung.

2. Die zu unseren Angeboten gehören-
den Unterlagen wie Abbildungen und
Zeichnungen sowie Gewichts- und
Maßangaben sind nur annähernd
maßgebend, soweit wir sie nicht aus-
drücklich als verbindlich bezeichnen.
An Kostenanschlägen, Zeichnungen
und anderen Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte
vor. Diese Unterlagen dürfen ohne
unsere Zustimmung Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden.

3. Die Lieferteile entsprechen den in der
Bundesrepublik Deutschland gelten-
den Standards und Bestimmungen.
Für eine etwa erforderliche Prüfung
und Abnahme der Lieferteile nach aus-
ländischen technischen Standards und
Bestimmungen hat der Besteller zu
sorgen. Sollen derartige Prüfungen in
unserem Werk vorgenommen werden,
so sind sie durch in der Bundesrepu-
blik Deutschland zugelassene Ab-
nahmegesellschaften auf Kosten des
Bestellers durchzuführen.

4. Der Umfang der Lieferung bestimmt
sich nach unserer schriftlichen Auf-
tragsbestätigung. Liegt eine solche
nicht vor, so ist unser Angebot maß-
geblich. Nebenabreden und Ände-
rungen bedürfen unserer schriftlichen
Bestätigung.

II. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Preise gelten, wenn nichts anderes
vereinbart ist, ab Werk. Wir sind berech-
tigt, den mit dem Besteller vereinbar-
ten Preis entsprechend der Mehrbela-
stung zu erhöhen, die uns durch nach
Abschluss des Vertrages ergehende
gesetzliche oder behördliche Anord-
nung wie z. B. Steuern, Untersuchungs-
abgaben, Zölle oder Währungsaus-
gleichsbeträge, auferlegt wird. Mate-
rialpreis- und Lohnänderungen, die vier
Monate nach Vertragsabschluss ent-
stehen, berechtigen uns zu entspre-
chenden Preisänderungen. Verpackung

berechnen wir extra und zum Selbst-
kostenpreis.

2. Bei Lieferungen in das Ausland sind
alle Abgaben, Gebühren, Steuern, Ko-
sten für die technische Prüfung, etc.,
die außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland entstehen, vom Besteller
zu tragen. Dies gilt auch für die Kosten
einer etwa erforderlichen Legalisierung
von Ursprungszeugnissen, Konsulats-
rechnungen etc.

3. Die Zahlung ist bar ohne jeden Abzug
wie folgt zu leisten:
1/3 nach Eingang der Auftragsbestäti-
gung bei dem Besteller, 1/3 nach Mel-
dung der Versandbereitschaft, der
Restbetrag innerhalb eines Monats
nach Absendung. Falls die Lieferung
aus von uns nicht zu vertretenden
Gründen auf Wunsch des Bestellers
nicht nach Fertigstellung erfolgen kann,
ist der Restbetrag mit Rechnungser-
teilung fällig.

4. Die Zahlung mit Wechseln und Schecks
erfolgt erfüllungshalber. Bei der Entge-
gennahme von Wechseln, deren Zah-
lung im Ausland oder auf Nebenplätzen
zu erfolgen hat, übernehmen wir keine
Haftung für die rechtzeitige Vorlage und
Protesterhebung. Diskontspesen wer-
den vom Tag der Fälligkeit des Rech-
nungsbetrages an berechnet. Kommt
der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen schuldhaft nicht nach, löst er
insbesondere Schecks und Wechsel
nicht ein oder stellt seine Zahlungen
ein, so sind wir berechtigt, die gesam-
te Restschuld fällig zu stellen, auch
wenn wir Schecks und Wechsel ange-
nommen haben. Außerdem steht uns
dann das Recht zu, Vorauszahlungen
zu verlangen.

5. Die Aufrechnung mit Gegenforderun-
gen oder die Geltendmachung von
Zurückbehaltungsrechten ist nur zuläs-
sig, soweit die Ansprüche des Bestel-
lers unstreitig oder rechtskräftig fest-
gestellt sind.

6. Wird nach Abschluss des Vertrages er-
kennbar, dass unser Anspruch auf die
Zahlung durch mangelnde Leistungs-
fähigkeit des Bestellers gefährdet
wird, so können wir die uns obliegen-
de Leistung verweigern und dem
Besteller eine Frist zur Zahlung Zug-
um-Zug gegen Lieferung oder Sicher-
heitsleistung bestimmen. Im Falle des
erfolglosen Fristablaufs sind wir be-
rechtigt, von dem Vertrag zurückzu-
treten und Schadensersatz zu verlan-
gen. Die Fristsetzung ist entbehrlich,
wenn der Besteller die Zahlung ernst-
haft und endgültig verweigert oder
wenn besondere Umstände vorliegen,
die unter Abwägung der beidersei-
tigen Interessen unseren sofortigen
Rücktritt rechtfertigen.

III. Lieferzeit

1. Maßgeblich sind die in unseren Auf-
tragsbestätigungen genannten oder
anderweitig mit dem Besteller verein-
barten Fristen. Die Einhaltung dieser
Fristen setzt den rechtzeitigen Eingang
sämtlicher vom Besteller zu liefernden
Unterlagen sowie die Einhaltung der ver-
einbarten Zahlungsbedingungen und
sonstigen Verpflichtungen voraus. Wer-

den diese Voraussetzungen nicht recht-
zeitig erfüllt, so verlängert sich die Lie-
ferfrist um die Dauer der Verzögerung.

2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn
die betriebsbereite Sendung innerhalb
dieser Frist zum Versand gebracht oder
abgeholt wird. Verzögert sich die Ablie-
ferung aus von dem Besteller zu ver-
tretenden Gründen, so gilt die Frist als
eingehalten bei Meldung der Fertigstel-
lung bzw. Versandbereitschaft innerhalb
der vereinbarten Frist.

3. Teillieferungen sind in einem dem Be-
steller zumutbaren Maß zulässig.

4. Wenn wir an der Erfüllung unserer Ver-
pflichtungen durch den Eintritt von un-
vorhersehbaren außergewöhnlichen
Umständen gehindert werden, die wir
trotz der nach den Umständen des
Falles zumutbaren Sorgfalt nicht ab-
wenden konnten – gleichviel ob in un-
serem Werk oder bei unseren Vor-
lieferanten eingetreten – z.B. Betriebs-
störungen, behördliche Eingriffe, Verzö-
gerungen in der Anlieferung wesentli-
cher Roh- und Baustoffe, Energie-
versorgungsschwierigkeiten, so verlän-
gert sich, wenn die Lieferung oder Lei-
stung nicht unmöglich wird, die Liefer-
frist um die Dauer der Behinderung.
Wird durch die oben angegebenen
Umstände die Lieferung oder Leistung
unmöglich, so werden wir von der Lie-
ferverpflichtung frei.

5. Auch im Falle von Streik oder Aussper-
rung verlängert sich die Lieferfrist in
angemessenem Umfang. Wenn die Lie-
ferung oder Leistung unmöglich wird,
werden wir von der Lieferverpflichtung
frei.
Verlängert sich in den oben genannten
Fällen die Lieferzeit um mehr als einen
Monat, so ist der Besteller berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten. Die Gel-
tendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen ist ausgeschlossen.

6. Treten die vorgenannten Umstände bei
dem Besteller ein, so gelten dieselben
Rechtsfolgen auch für seine Annahme-
verpflichtung.
Auf die hier genannten Umstände kön-
nen wir uns nur berufen, wenn wir den
Besteller unverzüglich benachrichtigen.

7. Verzögert sich der Versand oder die
Zustellung auf Wunsch des Bestellers,
so können wir, beginnend einen Mo-
nat nach Anzeige der Fertigstellung
bzw. Versandbereitschaft, Lagergeld in
Höhe von einem halben Prozent des
Nettorechnungsbetrages für jeden an-
gefangenen Monat berechnen. Das
Lagergeld wird auf fünf Prozent des
Nettorechnungsbetrages begrenzt, es
sei denn, wir weisen höhere Kosten
nach.

IV. Versand und Gefahrübergang

1. Die Gefahr geht mit der Absendung auf
den Besteller über. Verzögert sich der
Versand aus Gründen, die im Ein-
wirkungsbereich des Bestellers oder
seiner Erfüllungsgehilfen liegen, so
geht die Gefahr bereits am Tage der Ver-
sandbereitschaft auf den Besteller über.



2. Grundsätzlich versichern wir auf Ko-
sten des Bestellers die gesamte Sen-
dung durch eine branchenübliche Trans-
portversicherung einschließlich Auf-
und Abladen sowie Verbringen der Ware
unmittelbar nach dem Abladen an den
Aufstellungsort. Weitere Versicherun-
gen werden nur auf schriftlichen
Wunsch des Bestellers und gegen Vor-
auszahlung abgeschlossen.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur voll-
ständigen Bezahlung des vereinbarten
Preises einschließlich sämtlicher For-
derungen aus der Geschäftsverbin-
dung und zukünftiger Forderungen so-
wie bis zur Einlösung von Wechseln
und Schecks unser Eigentum.

2. Zahlt der Besteller mit Scheck und stel-
len wir ihm hierfür einen Refinanz-
ierungswechsel aus, so erlischt der
Eigentumsvorbehalt erst dann, wenn
wir aus dem Wechsel nicht mehr in
Anspruch genommen werden können.

3. Eine Weiterveräußerung ist dem Be-
steller im Rahmen eines ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehrs gestattet.
Der Besteller tritt bereits jetzt seine
Ansprüche aus der Weiterveräußerung
der Vorbehaltsware, insbesondere den
Zahlungsanspruch gegen seine Ab-
nehmer, an uns ab. Wir nehmen diese
Abtretung an. Der Besteller ist verpflich-
tet, seinen Schuldnern die Abtretung
auf unser Verlangen hin anzuzeigen.
Forderungen und Namen der Schuldner
des Bestellers sind uns mitzuteilen.

4. Der Besteller ist berechtigt, Forderun-
gen aus der Weiterveräußerung einzu-
ziehen. Bei Zahlungsverzug oder sofern
uns Umstände bekannt werden, die
nach kaufmännischem Ermessen ge-
eignet sind, die Kreditwürdigkeit des Be-
stellers zu mindern, sind wir zum Wi-
derruf des Einzugsrechtes berechtigt.

5. Be- und Verarbeitung der Vorbehalts-
ware erfolgt für uns als Hersteller im
Sinne von § 950 BGB. Wird die Vorbe-
haltsware mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen verarbeitet
oder vermischt, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Nettorechnungswertes
der Vorbehaltsware zum Nettorechn-
ungswert der anderen verwendeten
Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung
oder Vermischung.

6. Die Sicherungsübereignung von in un-
serem Eigentum stehender Ware ist
unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die
Vorbehaltsware, insbesondere Pfän-
dung, wird der Besteller auf unser Ei-
gentum an der Ware hinweisen und uns
unverzüglich unter Übersendung einer
Abschrift des Pfändungsprotokolls be-
nachrichtigen.

7. Übersteigt der Wert der eingeräumten
Sicherheiten unsere Forderungen um
mehr als 20 %, so sind wir auf Verlan-
gen des Bestellers insoweit zur Rück-
übertragung oder Freigabe von Sicher-
heiten nach unserer Wahl verpflichtet.

8. Der Besteller ist verpflichtet, die unse-
rem Eigentumsvorbehalt unterliegen-
den Gegenstände ordnungsgemäß zu
versichern. Er hat insbesondere sicher-
zustellen, dass die unserem Eigentums-
vorbehalt unterliegenden Gegenstän-
de gegen Feuer versichert sind. Weite-
re Risiken sind durch Abschluss einer
Maschinenversicherung abzudecken.
Der Nachweis der Versicherung ist
schriftlich bei Zugang der Versendungs-
anzeige zu erbringen.

VI. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Wir treten unsere Ansprüche gegen
Lieferanten wesentlicher Fremder-
zeugnisse hiermit an den Besteller ab.
Der Besteller kann uns wegen dieser
Mängel nur haftbar machen, wenn
eine vorherige gerichtliche Inanspruch-
nahme der Fremdlieferanten erfolglos
war. Hat der Fremdlieferant seinen Sitz
im Ausland, so reicht die vorherige aus-
sergerichtliche Inanspruchnahme aus.
Der Besteller ist verpflichtet, uns über
die Inanspruchnahme unseres Liefe-
ranten zu unterrichten und wird uns
auf Wunsch laufend über die Verhand-
lungen informieren.

2. Der Besteller ist verpflichtet, etwa fest-
gestellte Mängel schriftlich mitzuteilen.

3. Bei berechtigten Mängelrügen haben
wir das Recht, binnen angemessener
Frist von mindestens 14 Tagen nach
unserer Wahl nachzubessern oder
Ersatz zu liefern. Schlägt die Nacher-
füllung fehl, so kann der Besteller, so-
fern die Vertragswidrigkeit nicht nur
geringfügig ist, von dem Vertrag zu-
rücktreten. Daneben ist er gegebenen-
falls berechtigt, Schadensersatz oder
Aufwendungsersatz zu verlangen.

Der Nacherfüllungsanspruch wird bei
jedem Mangel gesondert ausgelöst.

Ein Recht des Bestellers zur Minde-
rung besteht bei unerheblichen Män-
geln nicht.

4. Tritt der Besteller vom Vertrag zurück,
so hat er uns den Liefergegenstand zu-
rückzugeben und – ungeachtet sons-
tiger Ansprüche – für die Zeit der
Nutzung ein angemessenes Entgelt in
Höhe des üblichen Mietzinses zuzüg-
lich etwa anfallender Mehrwertsteuer
zu zahlen.

5. Ansprüche des Bestellers wegen der
zum Zweck der Nacherfüllung erfor-
derlichen Aufwendungen, insbeson-
dere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten sind ausgeschlossen,
soweit die Aufwendungen sich erhö-
hen, weil der Liefergegenstand von
dem Besteller oder einem Dritten
nachträglich an einen anderen Ort als
den Lieferort verbracht worden ist, es
sei denn, die Verbringung entspricht
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch
des Liefergegenstandes oder war bei
Vertragsabschluss mit uns vereinbart
worden.

6. Ansprüche des Bestellers wegen
Mängeln verjähren in 12 Monaten.
Dies gilt nicht, soweit das Gesetz in §
438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634a
Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen vor-
schreibt, nämlich für Bauwerke und
Sachen für Bauwerke, Rückgriffs-
ansprüche und Baumängel.

VII. Haftungsbeschränkungen, Schadens-
ersatz

1. Wir haften nicht für die leicht fahr-
lässige Verletzung unwesentlicher Ver-
tragspflichten.

2. Unsere Haftung für Mangelfolge-
schäden ist außer bei Vorsatz, grober
Fahrlässigkeit oder Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten, ausge-
schlossen. Soweit wir für Mangelfol-
geschäden haften, ist die Haftung auf
vorhersehbare, nicht auf außerge-
wöhnliche Umstände zurückzuführen-
de Schäden begrenzt.

3. Ansprüche des Bestellers aus Produkt-
haftung oder bei uns zurechenbaren
Körper- oder Gesundheitsschäden
sowie bei Verlust des Lebens des Be-
stellers oder seiner Erfüllungsgehilfen
bleiben unberührt.

4. Die Verkürzung der Verjährungsfrist
gemäß Ziffer VI. 6. gilt nicht, wenn uns
grobes Verschulden vorwerfbar ist
oder bei uns zurechenbaren Körper-
oder Gesundheitsschäden oder bei
Verlust des Lebens des Bestellers
oder seiner Erfüllungsgehilfen.

5. Die Beweislast für die eine Haftungs-
begrenzung oder einen Haftungs-
ausschluss begründenden Tatsachen
obliegt uns.

VIII. Besondere Regeln bei Datenüber-
mittlung

1. Der Inhalt von Dateien und das in
ihnen enthaltene Know-how bleibt un-
ser ausschließliches Eigentum. Die
Dateien dürfen vom Besteller nur zu
dem vertraglich vorausgesetzten Zweck
verwendet werden. Ohne schriftliche
Zustimmung darf der Inhalt der Da-
teien weder kopiert noch vervielfältigt
oder an Dritte weitergegeben werden.

2. Eine Haftung für Schäden aufgrund
der Datenübertragung, insbesondere
durch Virenbefall, tragen wir nicht.
Dies gilt nicht, soweit wir wegen Vor-
satz oder bei Körper- oder Gesund-
heitsschäden sowie bei Verlust des
Lebens des Bestellers oder seiner
Erfüllungsgehilfen.

IX. Internationaler Geschäftsverkehr

1. Hat der Besteller seinen Sitz außer-
halb Deutschlands oder beliefern wir
eine Niederlassung des Bestellers
außerhalb Deutschlands, so gilt
ergänzend zu diesen Lieferbedingun-
gen das CISG vom 11.04.1980. In dem
CISG nicht geregelte Rechtsfragen be-
stimmen sich nach deutschem Recht.

2. Das CISG wird wie folgt modifiziert:

a) Ersatzlieferungen schulden wir ge-
mäß Art. 46 CISG nur, wenn die
Vertragswidrigkeit des Lieferge-
genstandes eine wesentliche
Vertragsverletzung darstellt.

b) Vorzeitige Lieferungen sind ent-
gegen Art. 52 CISG möglich.

c) Sind gemäß Art. 78 CISG Zinsen
geschuldet, so richtet sich deren
Höhe nach dem in Deutschland
geltenden Zinssatz, er beträgt
8% über dem Basiszinssatz
gem. § 247 BGB.

X. Erfüllungsort, Gerichtsstand und an-
wendbares Recht

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus
dem Vertragsverhältnis ist Bielefeld.

2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis ergebenden Streitigkei-
ten ist, wenn es sich bei dem Besteller
um einen Kaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen handelt, Bielefeld. Es steht uns
jedoch frei, das für den Sitz des Be-
stellers zuständige Gericht anzurufen.

3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

XI. Datenschutz

Wir sind berechtigt, personenbezo-
gene Daten des Bestellers zu spei-
chern, zu übermitteln, zu verändern
und zu löschen. Der Besteller erhält
hiermit Kenntnis gemäß § 26 BDSG.
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